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Beschlüsse: 
 

21.04.2015 Hauptausschuss 

026/HA/2015 
26. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses 

 
 
Bemerkungen: 
 
1.) 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr hat der Beschlussvorlage am 
09.04.2015 einstimmig zugestimmt. 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung hat der Beschlussvorlage am 
16.04.2015 einstimmig bei einer Stimmenthaltung zugestimmt. 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus hat der Beschlussvorlage am 
19.03.2015 mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. 
 
Der Ortsbeirat Weststadt hat der Beschlussvorlage am 19.03.2015 einstimmig zugestimmt. 
 
2.) 
Frau Nagel fragt nach, warum beim Bebauungsplan § 13 BauGB zur Anwendung kommt. 
 
Herr Nottebaum und Herr Thiele führen aus, dass die Netto-Baufläche des Gebietes dieses 
hergeben würde. 
Die entsprechende Begründung soll mit dem Offenlagebeschluss nachgeholt werden. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Hauptausschuss beschließt, den Bebauungsplan Nr. 92/14 „Quartier am Hopfenbruch“ 
gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 12 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

01822/2014 

  

 

Bebauungsplan Nr. 92/14 "Quartier am Hopfenbruch" - Aufstellungsbeschluss - 

 



  
 

 

Nein-Stimmen:   0 
Enthaltung:   0 
 
Beschlussnummer: 
 
026/HA/0164/2015 
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